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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Fertigteilmontage auf der Baustelle
	DokID: 678
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Fertigteilmontage auf der Baustelle
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Montage Fertigteilhalle, Säulen und Binder versetzen
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * Bauarbeiterschutzverordnung - BauV §§ 85,86     
* Arbeitsmittelverordnung - AMVO §§ 18,19,21,22,23
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
	ja: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: Mutterschutzgesetz - §4 Abs. 1
	Hinweis: KJBGVO §6 Abs. 1 Z18,21 §7 ZI1 ,3,4,5
	Hinweis: KJBGVO §6 Abs.1, Z18,21 §7 Z1,3,4,5
	Angaben: Zugang über Bauteile zum Fixieren von Bauteilen, Lösen oder Befestigen von Anschlagmittel sind für Jugendliche und Lehrlinge verboten (Bau V § 85 Abs.4 Z4 - gelten nicht als erfahrene Arbeitnehmer)
§7 Z3 erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht durch unterwiesene, erfahrene und körperlich geeignete Jugendliche bei günstigen Witterungsverhältnissen;
§7 Z4.erlaubt ab Beginn der Ausbildung ist die Mithilfe beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der Instandhaltung von aufgestellten Gerüsten bis zu einer Gerüstlage von 4 m Höhe unter Aufsicht;
§ 7 Z5 erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter Aufsicht auf Gerüstlagen über 4 m Höhe, wenn sich die Aufsichtsperson oder in deren Abwesenheit der gemäß § 4 Abs. 4 BauV bestellte Arbeitnehmer vor Beschäftigung des Jugendlichen durch Einsichtnahme der Vermerke vergewissert hat, dass das Gerüst ordnungsgemäß überprüft wurde und keine Mängel aufweist.
	Hinweis: 
	Hinweis: Z.B. für Mobilkran
	Hinweis: Bausicherheitsschuhe, Schutzhelm, Handschuhe, PSA gegen Absturz
	Hinweis: Baustellenkennzeichnung wie Zutrittsverbot, PSA verwenden (Sicherheitsschuhe, Schutzhelm,...)
	Hinweis: Gefahrenbereich unterhalb der Montagearbeitsplätze (absperren)
	Hinweis: Schriftliche Montageanweisungen, Zeichnungen
	Hinweis: 
	Hinweis: Krane, Hebezeuge, Anschlagmittel, Lastaufnahmeeinrichtungen,Hubarbeitsbühne, Arbeitskorb, Gerüst, Leitern, PSA gegen Absturz
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Handverletzung
	Massnahmen: * Handschuhe nach EN 388 (mechanische Gefährdung) verwenden
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



